Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 10/2006

I. 

Zur Unzulässigkeit der Fortsetzung der Haft, 

wenn keine Erfolg versprechenden Möglichkeiten zur 

Passersatzbeschaffung/ Abschiebung mehr bestehen 

(speziell zur erneuten Botschaftsvorführung)

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 17. Mai 2006 – 34 Wx 025/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung befasst sich mit zwei Themenkomplexen:

a) Einmal geht es um den der Abschiebungshaft vorgelagerten Gewahrsam. Der Betroffene, der zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde am 16.01.2006 ohne richterliche Anordnung festgenommen, als er eine Bescheinigung über eine weitere Duldung bei der Ausländerbehörde abholen wollte.

Der Betroffene begehrt die Feststellung, dass die Gewahrsamnahme rechtwidrig war (Antrag nach § 13 Abs. 2 FEVG). Das OLG hat die Sache insoweit an das Amtsgericht zurückverwiesen, weil mangels richterlicher Anordnung die Rechtsgrundlage für die  Gewahrsamnahme unklar geblieben sei und weil die Polizeibehörde, die die Festnahme eigenverantwortlich veranlasst haben soll, an dem Verfahren zu beteiligen sei (was bisher nicht geschehen war). Die (in letzter Zeit aufgekommene) Frage, ob der Feststellungsantrag nach § 13 Abs. 2 FEVG in solchen Fällen mit der Beschwerde gegen die eigentliche Abschiebungshaftanordnung verbunden werden und dann von dem LG erstinstanzlich mitbeschieden werden kann, läßt das OLG offen.  

Der mitgeteilte Sachverhalt deutet darauf hin, dass der Betroffene festgenommen wurde, weil er ausländerrechtlich zur Festnahme ausgeschrieben war. Das wäre nach diesseitigem Verständnis dann eine geplante Festnahme, die ohne vorherige richterliche Anordnung ohnehin unzulässig ist. Das OLG hat zu diesen Fragen keine Stellung genommen. 

b)  Desweiteren geht es um die Frage, ob und inwieweit die in der Zeit vom 17.01.2006 bis 02.03.2006 vollzogene Abschiebungshaft rechtwidrig war. Ein entsprechender Feststellungsantrag wurde im Verfahren der weiteren Beschwerde gestellt, nachdem der Betroffene am 02.03.2006 aus der Haft entlassen worden war. Das OLG hat (was aus prozessualer Sicht besonders anzumerken ist) die Sache im Feststellungsverfahren zur weiteren Klärung (der Berechtigung des Feststellungsbegehrens) an das Landgericht zurückverwiesen. 

In der Sache geht es um die Klärung der Frage, ab wann der Ausländerbehörde keine Erfolg versprechenden Möglichkeiten zur Abschiebung (Passersatzbeschaffung) mehr zur Verfügung standen und deshalb die Haft von der Ausländerbehörde zu beenden gewesen wäre. Zwei Gesichtspunkte werden in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben:

-   Eine Erfolg versprechende Möglichkeit zur Abschiebung, welche die Fortdauer der Haft rechtfertigen könnte, liegt jedenfalls dann nicht (mehr) vor, wenn die einzige Möglichkeit zur Identifizierung des Betroffenen in seiner wiederholten Vorführung bei der Vertretung des möglichen Heimatlandes besteht, die seine Rücknahme ohne neue Sachbeweise bereits einmal abgelehnt hat und neue Sachbeweise nicht vorliegen und auch nicht zu beschaffen sind. Der Freiheitsanspruch des Betroffenen hat in solchen Fällen Vorrang.

Nach diesseitigem Verständnis ist diese Beurteilung von wesentlicher Bedeutung für das Haftrecht. Wiederholte Vorführungen werden nicht allzu selten praktiziert. Es wird deshalb in diesen Fällen weit kritischer als bisher zu hinterfragen sein, inwieweit die Absicht einer solchen wiederholten Vorführung die Fortdauer der Haft rechtfertigen kann.

- Wenn keine Erfolg versprechenden Möglichkeiten mehr bestehen, ist die Haft  von der Ausländerbehörde zu beenden. Dabei hat sie organisatorisch sicherzustellen, dass die insoweit relevanten Informationen ihr unverzüglich zugeleitet werden. Im konkreten Fall geht es darum, dass die hier relevante Mitteilung der Botschaft, ohne neue Sachbeweise kein Ersatzpapier ausstellen zu können, bereits Ende Januar 2006 befassten deutschen Dienststellen vorlag, während die Haftentlassung erst am 02.03.2006 erfolgte. Nach diesseitigem Verständnis ermöglichen und verpflichten die modernen Kommunikationsmittel, haftrelevante Informationen noch am Tag des Erhalts der Information (hier durch die Bundespolizeidirektion) an die für die Haftfortdauer zuständige Behörde weiterzuleiten.  

II.

Zur einstweiligen Anordnung nach § 11 FEVG ( FreihEntzG )

Zur kleinen Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG

( Frage der Entziehungsabsicht )

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Oldenburg  vom 10. April 2006 – 13 W 63 u. 82/05 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung befasst sich mit zwei Komplexen:

1.)  Die Ausländerbehörde wollte die Betroffene in Abschiebungshaft nehmen. Die Festnahme (es handelte sich um eine geplante Festnahme) erfolgte auf Grund einer von der Ausländerbehörde beantragten einstweiligen Anordnung des Amtsgerichts vom 13.01. 2005. Das OLG Oldenburg hat die einstweilige Anordnung und die auf ihrer Grundlage erfolgte Festnahme zu Recht für rechtwidrig erklärt, und zwar aus mehreren Gründen: 

Zwar war die Ausländerbehörde zu Recht davon ausgegangen, dass sie für die geplante Festnahme eine vorherige richterliche Entscheidung benötigt. Hierbei kann es sich auch um eine einstweilige Anordnung nach § 11 FEVG handeln.  Eine solche einstweilige Anordnung darf das Amtsgericht aber nur erlassen, wenn ein Antrag zur Hauptsache (also hier nach § 62 AufenthG) vorliegt; dies ergibt sich aus § 11 Abs. 1 Satz 1 FEVG (Ist ein Antrag auf Freiheitsentziehung gestellt, .........). Die einstweilige Anordnung dient, wenn die Voraussetzungen vorliegen, der Sicherung der mit dem Antrag zur Hauptsache angestrebten Maßnahme. Außerdem beanstandet das OLG zu Recht, dass die von dem Amtsgericht erlassene einstweilige Anordnung keine Begründung enthält.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei § 11 FEVG nicht um eine Rechtsgrundlage für eine auch nur vorläufige Freiheitsentziehung handelt, sondern lediglich um eine Verfahrensregel (wie also verfahren werden kann, wenn dringende Gründe für die Annahme vorhanden sind, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine Freiheitsentziehung – hier also nach § 62 AufenthG -  vorliegen, und nicht sofort endgültig entschieden werden kann). 

Zur der Frage schließlich, unter welchen Voraussetzungen die einstweilige Anordnung auch ohne Ladung und vorherige (aber ohne Verzögerung nachzuholende) mündliche Anhörung des Betroffenen erlassen werden darf, nimmt das OLG Oldenburg wie folgt Stellung:

Liegen jedoch konkrete Anhaltspunkte für ein Untertauchen der Person vor, so daß bei einem oben aufgezeigten Vorgehen eine Vorladung das Signal für das anzunehmende Untertauchen sein würde, eröffnet § 11 FEVG die Möglichkeit, unter den dort genannten Voraussetzungen von einer Vorladung abzusehen und stattdessen bei Gefahr im Verzuge, die bei einer Fluchtgefahr in der Regel zu bejahen sein wird, ohne vorherige Anhörung eine einstweilige Anordnung zu erlassen.

Von solchen Formeln darf jedoch keinesfalls ein schematischer Gebrauch gemacht werden. Es bedarf vielmehr stets einer auf den Einzelfall bezogenen Begründung. 

2.)  Der zweite Teil der Entscheidung befasst sich mit der im Anschluss an die (rechtswidrige) Festnahme der Betroffenen erlassenen endgültigen Haftanordnung vom 20.01. 2005 (kleine Sicherungshaft).

Das OLG hat festgestellt, dass auch diese Anordnung und deren Vollzug rechtwidrig waren, weil der fakultative Haftgrund neben den in § 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG aufgeführten objektiven Tatbestandsmerkmalen auch voraussetze, um dem Verhältnisgrundsatz bei einer Freiheitsentziehung zu genügen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür bestehen muß, dass ohne eine Inhaftierung die Abschiebung wesentlich erschwert oder vereitelt werden würde. An dieser Voraussetzung fehle es vorliegend. 

Die Entscheidung liegt damit auf der Linie der Beschlüsse des OLG Hamburg v. 03.02. 2004 (im Anhang zum Kommentar) und des OLG Frankfurt/M v. 15.03.2004 (im Anhang zum Kommentar). Die Frage, ob und inwieweit die Entziehungsabsicht im Rahmen des 

§ 62 Abs. 2 Satz 2 AufenthG (früher: § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG) zu prüfen und aufzuklären ist, ist allerdings in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte keineswegs unstreitig (vgl. hierzu zuletzt: Rundbrief 06/2006, Seite 24).

III.

Zur vollziehbaren Ausreisepflicht als Voraussetzung der Sicherungshaft 

( hier: Zustellungsmangel )
Zur öffentlichen Zustellung einer Behördenentscheidung

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 21. April 2006 – I-3 Wx 85/06 – mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Das OLG geht davon aus, dass die vollziehbare Ausreisepflicht Voraussetzung für die Anordnung der Sicherungshaft ist und dass es hier an der vollziehbaren Ausreisepflicht fehlt, weil die das Aufenthaltsrecht beendende Verfügung dem Betroffenen nicht wirksam zugestellt wurde.

Die Behörde hatte die Verfügung öffentlich zugestellt. Das OLG hat festgestellt und im einzelnen begründet, dass die Voraussetzungen für eine öffentliche Zustellung nicht vorlagen. 

Das OLG hat die Entscheidungen des AG und LG aufgehoben und die sofortige Entlassung des Betroffenen aus der Haft angeordnet, welche bis dahin schon zwei Monate zu Unrecht vollzogen worden war. 

Die Entscheidung des OLG weist zu Recht darauf hin, dass die Haftgerichte vor Anordnung der Sicherungshaft bei einem das Aufenthaltsrecht beendenden Verwaltungsakt dessen wirksame Zustellung zu klären haben, wenn hiervon die Frage abhängt, ob der Betroffene vollziehbar ausreisepflichtig ist (die vollziehbare Ausreisepflicht ist Voraussetzung für die Anordnung der Sicherungshaft). Angaben der Ausländerbehörden dürfen insoweit nicht ungeprüft übernommen werden.   

Düsseldorf, den  10. Juni 2006

Mit freundlichen Grüssen

Klaus Melchior

Golzheimer Platz 9

40474 Düsseldorf

fon + fax: 0211-4541192

mkmelchior@t-online.de

--------

(Dateien aus Disk 10/2006)
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